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RS OGH 1955/11/9 7Ob459/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1955

Norm

ABGB §1376

Rechtssatz

Wenn ein Dritter neben dem bisherigen Schuldner die Erfüllung der Verp4ichtung aus dem novierten Vertrag

übernommen hat, bedeutet dies nicht einen Wechsel in der Person des Schuldners.
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